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1 Zielsetzung 

Dieses Handbuch beschreibt Abläufe von gemeinsamen Prozessen. Damit sollen Abläufe 

optimiert und unnötige Kosten und Qualitätseinbußen vermieden werden. Diese Abläufe 

sind für beide Seiten verbindlich. 

Die Qualität der Zukaufteile hat einen entscheidenden Einfluss auf die ETO-Produkte. Um 

den hohen Qualitätsstandard aufrecht zu erhalten, erwartet ETO von seinen Lieferanten 

eine rechtzeitige Anlieferung von Produkten mit hoher Qualität. 

Ziel ist es, über die gesamte Lieferkette eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, 

um das Null-Fehler-Ziel zu erreichen. 

2 Geltungsbereich 

Das Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE gilt für die Beschaffung von 

Produktionsmaterial, produktionsnahen Betriebsmitteln und Leistungen des Lieferanten 

durch die verbundenen Unternehmen der ETO GRUPPE. 

Das Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE ist bindend für alle Lieferanten, die 

Produktionsmaterial und produktionsnahe Betriebsmittel an die Produktionsstandorte der 

ETO GRUPPE liefern. 

Zur Zeit der Publizierung des Lieferantenhandbuches, gehörten die nachfolgenden 

Unternehmen zur ETO GRUPPE: 

 

ETO MAGNETIC GmbH 78333 Stockach DEUTSCHLAND 

ETO SENSORIC GmbH 90441 Nürnberg DEUTSCHLAND 

EKS Elektromagnetik GmbH 71665 Vaihingen DEUTSCHLAND 

ETO MAGNETIC Sp. z o.o. 52 - 407 Wrocğaw POLEN 

ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES  
(Kunshan) Co., Ltd. 

215334 Kunshan V. R. CHINA 

ETO MAGNETIC CORP. Grand Rapids, MI 49512 USA 

ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. Bangalore 560092 INDIEN 

ETO MAGNETIC Mexiko, S. de R.L. de C. V. 78395 San Lui Potosí MEXIKO 

3 Mitgeltende Unterlagen 

Dokumente: Kapitel: 

Erhätlich im Donwload Bereich des ETO 
Internetportals (siehe Anlage 1) 

17 Anlage1 - Anleitung ETO Lieferanten 
Portal 
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4 Begriffsdefinitionen 

AIAG Automotive Industry Action Group 

EPP/SQP ETO Problem Solving Process/ 
supplier quality problem solving 

DIS Nummer Dokumenteninfosatz Nummer 
FMEA Fehlermöglichkeits- und 

einflussanalyse 

IATF International Automotive Task Force 

MSA Messsystem Analyse 

PPAP Produktionsteil-Freigabeverfahren 

PPA / PPF Produktionsprozess und 
Produktfreigabe (PPF) 

RASIC Responsible, Approving. Supporting, 
Informed and Consulted 

VDA Verband der Automobilindustrie e.V. 

5 Lieferantenmanagement der ETO GRUPPE 

Wir pflegen langfristige und partnerschaftliche Beziehungen mit bewährten Lieferanten. In 

gründlichen Auswahl- und Qualifizierungsverfahren werden sie begutachtet, bewertet und 

gefördert. 

Die Lieferanten werden in der Regel schon frühzeitig in den Entwicklungsprozess 

einbezogen, um innovative und hochwertige Produkte realisieren zu können. 

Gemeinsame Qualitätsstandards werden abgestimmt und in Qualitätsmanagement-

Vereinbarungen und technischen Unterlagen festgelegt. Die Freigabe und Abnahme-

kriterien sind produktspezifisch definiert. 
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5.1 Allgemeine Anforderungen (QM-System, Personal, é) 

Die ETO GRUPPE ist eine weltweit erfolgreich operierende Unternehmensgruppe, welche 

innovative Aktoren und Sensoren in höchster Qualität für modernste Fahrzeuge und 

Anlagen entwickelt und produziert. 

Um weiterhin Qualität und Innovation auf höchstem Level zu garantieren ist es erforderlich, 

dass auch die Lieferanten der ETO GRUPPE auf demselben hohen Niveau agieren, da die 

Beschaffenheit eines ETO-Produkts entscheidend von der Güte der Zulieferungen abhängt. 

Wichtig ist hierbei die Anwendung eines QM-Systems im Sinne der IATF 16949, 

beziehungsweise die Entwicklung des bestehenden Systems hin zu diesem Standard, um 

höchste Qualität und Liefertreue zu gewährleisten. Dies erfordert im Speziellen die 

Berücksichtigung der MAQMSR (Minimal Automotive Quality Management System 

Requirements for Sub-Tier Suppliers). 

Aus diesem Grund stellt dieses Handbuch einen Leitfaden für die Zusammenarbeit 

zwischen den Unternehmen der ETO GRUPPE und ihren Lieferanten dar. 

5.2 Geltende gesetzliche Grundlagen 

Der Lieferant ist verpflichtet, alle für das Produkt geltenden rechtlichen und behördlichen 

Grundlagen zu beachten und hat selbst dafür Sorge zu tragen diese in angemessenem 

Maße zu berücksichtigen und auf Aktualität zu prüfen. 

Dies schließt auch länderspezifische Regelungen und gegebenenfalls Abweichungen der 

hier beschriebenen Standards ein. 

5.3 Soziale Verantwortung 

Das Handeln der ETO GRUPPE orientiert sich an den UN-Grundprinzipien des UN Global 

Compact. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact stellen die mindestens zu 

erfüllenden Grundsätze und Anforderungen dar, die wir uns selbst gesetzt haben und deren 

Einhaltung wir auch von unseren Lieferanten erwarten. Der im Jahre 2000 ins Leben 

gerufene UN Global Compact ist eine Richtlinie für Unternehmen, ihre Strategien und 

Handlungen an den zehn Prinzipien, gegliedert in den vier Bereichen Menschen¬rechte, 

Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, auszurichten. ETO wird die 

Umsetzung der UN-Grundprinzipien im Rahmen der Lieferantenerstbewertung auditieren 

und die weitere Konformität auch während der laufenden Geschäftsbeziehung überwachen. 

Unsere Lieferanten verpflichten sich zur Einhaltung der Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen. Eine schriftliche Bestätigung ist die Grundvoraussetzung für die 

Freigabe als ETO Lieferant. 

Weitere Informationen zum Global Compact sind unter "www.unglobalcompact.org" 

abrufbar. 
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5.4 Konfliktrohstoffe 

Die Verwendung von Konfliktrohstoffen/Konfliktmineralien oder Konfliktressourcen nach 

Definition des Bonn International Center for Conversion (BICC) ist strikt untersagt und führt 

zum Abbruch sämtlicher Geschäftsbeziehungen. 

Nach Konkretisierung des BICC handelt es sich bei Konfliktrohstoffen sinngemäß um 

Ănat¿rliche Ressourcen, deren systematische Ausbeutung und Handel im Kontext eines 

Konfliktes zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen des humanitären 

Völkerrechts oder Verwirklichung vºlkerstrafrechtlicher Tatbestªnde f¿hren kann.ñ 

5.5 REACH 

Die EG-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung; REACH: Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ist bindend für alle Lieferanten und 

Unterlieferanten, die einen europäischen Standort der ETO GRUPPE beliefern. 

5.6 RoHS 

Die EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2: Restriction of Hazardous Substances) ist bindend 

für alle Lieferanten und Unterlieferant die einen europäischen Standort der ETO GRUPPE 

beliefern. 

5.7 Umweltschutz und Sicherheit 

5.7.1 Umweltverantwortung 

Lieferanten müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem Vorsorgeprinzip 

verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr Umweltverantwortung ergreifen und die 

Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

5.7.2 Umweltfreundliche Produktion 

In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz gewährleistet sein. Dazu 

gehört eine proaktive Vorgehensweise, um die Folgen von Unfällen, die sich negativ auf die 

Umwelt auswirken können, zu vermeiden oder zu minimieren. Besondere Bedeutung 

kommt dabei der Anwendung und Weiterentwicklung energie- und wassersparender 

Technologien zu ï geprägt durch den Einsatz von Strategien zur Emissionsreduzierung, 

Wiederverwendung und Wiederaufbereitung. 

5.7.3 Umweltfreundliche Produkte 

Alle entlang der Lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umweltstandards ihres 

Marktsegments erfüllen. Dies schließt den vollständigen Produktlebenszyklus sowie alle 

verwendeten Materialien ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die 

Umwelt eine Gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. 
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Für sie ist ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete 

Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder 

wiederverwendet und entsorgt werden können. 

5.7.4 Produktsicherheit und -qualität 

Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Kriterien 

für Qualität sowie aktive und passive Sicherheit erfüllen und für ihren Verwendungszweck 

sicher genutzt werden. 

5.8 Informationssicherheit 

Von ETO-Lieferanten wird gefordert die nachstehenden Vorschriften zur 

Informationssicherheit einzuhalten: 

Á Technisch Sicherheitsvorschriften 

ī Nutzung geeigneter Hard- und Software, die ebenfalls regelmäßig aktualisiert wird 

ī Einsatz anerkannter, in der Branche üblicher, Sicherheitssoftware wie Firewall und 

Virenscanner, um Schadsoftware abzuhalten 

ī Nutzung sicherer Verbindungen zur Dateiübertragung (HTTPS / TLS-Versand für E-

Mails) 

Á Organisatorisch Sicherheitsvorschriften 

ī Nutzung eines Rechtekonzepts, um bereitgestellte Informationen nur zuständigen 

Mitarbeitern zugänglich zu machen 

ī Meldung von erkannten Sicherheitslücken an den Auftraggeber 

ī Verwendung sicherer Passwörter zum Schutz eigener IT-Systeme 

ī Betrieb eines Zugangskontrollkonzepts für Räumlichkeiten 

ī Umsetzung weiterer Sicherheitsmaßnahmen, soweit dies eingefordert wird 

Á Zugriff auf Informationen 

ī Es gelten die einschlägigen Reglungen unserer Geheimhaltungsvereinbarung.  

 

Endet das Vertragsverhältnis, sind alle Daten oder bereitgestellte Informationen und 

Zugänge unverzüglich zurückzugeben oder nach Rücksprache sicher zu vernichten.  

Sicherheitsvorfälle sowie verdächtige Ereignisse in eigenen Systemen sind unverzüglich zu 

melden, sobald Daten von ETO betroffen sein könnten. ETO kann bei der Analyse von 

Sicherheitsvorfällen beratend hinzugezogen werden. 

Von ETO-Lieferanten wird gefordert, regelmäßige Schulungen für Informationssicherheit in 

betroffenen Arbeitsbereichen durchzuführen. Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) 

der ETO kann hierbei beratend hinzugezogen werden. 
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Á Der Lieferant wird auf Anfrage von ETO Informationen über das 

Informationssicherheitsniveau, wie zum Beispiel Anzahl von Sicherheitsvorfällen, 

Konfiguration von IT-Systemen oder eine Aufstellung selbst ausgelagerter Tätigkeiten, 

die die Informationssicherheit beeinflussen können, bereitstellen. 

6 Allgemeine Anforderungen 

6.1 Aufbau der ETO Lieferanten-Qualitäts-Organisation 

Die lieferantenbezogene Qualitätsbetreuung der ETO ist eine gruppenweite Organisation. 

Abläufe und Prozesse sind gruppenweit standardisiert. 

Der Bereich ist nach Warengruppen aufgeteilt, die sich an den Fertigungsverfahren sowie 

der Struktur der ETO-Einkaufsorganisation orientieren. 

Entsprechend der Eingruppierung steht dem Lieferanten an jedem ETO-Standort ein 

Lieferantenbetreuer Qualität (SQE) zur Verfügung. 

Dieser dezentrale SQE stellt für den Lieferanten den zentralen Ansprechpartner für alle 

qualitätsbezogenen Themen zum entsprechenden Standort dar. 

Er ist somit auch Ansprechpartner für Vorgänge, die durch andere Bereiche des 

betreffenden ETO Standortes, wie die Wareneingangsprüfung oder SQA (Supplier Quality 

Assurance), ausgelöst werden. 

Darüber hinaus werden für diese Warengruppen vom Materialgruppen Manager Qualität 

(CMQ) definiert, die eine standortübergreifende Rolle in der entsprechenden Warengruppe 

wahrnehmen. 

6.2 Aufbau der ETO-Einkaufsorganisation 

Der ETO-Einkauf beschafft Produktions- und Gemeinkostenmaterialien, Investitionen und 

Dienstleistungen. 

Der Einkauf von Produktionsmaterialien ist nach Warengruppen strukturiert und wird 

dezentral durch die eigenständig operierenden ETO-Standorte durchgeführt.  

Die Aufgabe der dezentralen Einkaufsorganisation ist die Sicherstellung des termin-

gerechten Materialflusses durch qualitätsgerechte und kostenoptimale Beschaffung aus 

freigegebenen Bezugsquellen. 

Innerhalb der globalen Einkaufsorganisation sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

der Standorte über das strategische Materialgruppen-Management abgestimmt. 

In den ETO-Entwicklungsstandorten steht dem Lieferanten ein Projekteinkäufer zur Seite, 

der während der Entwicklungsphase als zentraler Ansprechpartner den Lieferanten bis zum 

Serienanlauf begleitet. 
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6.3 ETO Formulare und Vorgabedokumente 

Im Rahmen der Standardisierung von Abläufen und Prozessen wird ETO diese, wie auch 

die zugehörigen Formulare und Dokumente, kontinuierlich weiter entwickeln, den Kunden- 

und Normenanforderungen entsprechend überarbeitet und gruppenweit vereinheitlichen. 

Ziel ist es, alle Prozesse stabil, transparent und jederzeit nachvollziehbar zu gestalten ï mit 

optimaler Einbindung von Kunden, Partnern und Lieferanten. 

Wir erwarten dazu von unseren Lieferanten die Anwendung der vorgegebenen ETO-

Formulare sowie der entsprechenden Normen in gültiger und aktueller Fassung. 

Hierzu sind wir bestrebt, Formularvorgaben in verschiedenen Sprachen und den aktuellsten 

Versionen online zur Verfügung zu stellen. 

Zugang erhalten Sie über den Download Bereich des ETO Internetportals (siehe Anlage 1). 

6.4 ETO Werte und Unternehmenspolitik 

Das Handeln und Denken von ETO wird geleitet von den ETO-Werten Kompetenz, 

Leidenschaft und Vertrauen. 

 

Das Fundament des ETO-Wertehauses bildet der ETO-TEAMGEIST, der die Werte 

zusammenhält und dafür sorgt, dass unser Haus ï gemeinsam mit unseren Partnern und 

Lieferanten ï unseren Kunden durch höchste Qualität, Innovationen, Kundenorientierung, 

Professionalität und Nachhaltigkeit zu begeistern. 

Unter KOMPETENZ verstehen wir neben dem fachlichen Wissen auch die soziale 

Komponente, das heißt auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Kollegen einzugehen. 

Kompetenz steht f¿r Ăwir KÖNNENñ. 

Mit LEIDENSCHAFT wollen wir unsere Arbeit beleben, einzigartiges schaffen und unsere 

Kunden begeistern. 

Leidenschaft bedeutet auch Ăwir WOLLENñ! 

VERTRAUEN zueinander heißt für uns auch, dass wir uns aufeinander verlassen können 

und dass uns genügend Freiräume anvertraut werden, um Entscheidungen schnell und 

gezielt treffen zu können. 

Vertrauen heiÇt folglich Ăwir DÜRFENñ. 

  

VERTRAUEN

ÅVERLÄSSLICHKEIT

Å FAIRNESS

ÅWERTSCHÄTZUNG

ÅOFFENHEIT

ÅPARTNERSCHAFTLICHKEIT

LEIDENSCHAFT

ÅBEGEISTERUNG

ÅAUFGESCHLOSSENHEIT

ÅEIGENINITIATIVE

ÅKREATIVITÄT

Å LEISTUNGSWILLE

KOMPETENZ

Å INNOVATIONSFÄHIGKEIT

ÅVERANTWORTLICHKEIT

ÅVERÄNDERUNGSBEREIT-

SCHAFT

ÅKONFLIKTFÄHIGKEIT

Å LERNBEREITSCHAFT

KUNDE
intern/extern

ETO-TEAMGEIST
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Gemäß unserer Unternehmenspolitik ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

unseren ausgewªhlten Lieferanten und deren Verpflichtung zur ĂQualitªtñ sowie unsere 

Hilfe bei der Weiterentwicklung deren Qualitätsfähigkeit, aber auch eine enge und 

frühzeitige Einbeziehung dieser in unseren Informationsfluss mit dem Ziel einer lang 

andauernden Zusammenarbeit, ist ein wesentlicher Qualitätsfaktor. 

Als Hersteller von elektromagnetischen Aktoren und Sensoren höchster Güte verpflichtet 

sich ETO das 0-Fehler-Ziel zu fokussieren und die Unternehmensabläufe ständig dorthin 

zu optimieren. 

Auch von unseren Lieferanten erwarten wir diese Einstellung und das Bewusstsein, dass 

nur durch den nötigen Einsatz an Ressourcen dieses Ziel erreicht werden kann. 

7 Lieferantenauswahl 

Vereinfachte, chronologische, schematische Darstellung der ETO-Abläufe und 

Zusammenhänge zur Auswahl und Freigabe neuer Lieferanten: 
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7.1 Anforderungen an Lieferanten für Produktionsmaterial 

In Bezug auf das Qualitätsmanagement unserer Lieferanten erwarten wir einen, durch 

einen akkreditierten Zertifizierer, nachgewiesenen und umfänglich gelebten Standard 

gemäß IATF 16949. Die Mindestanforderung stellt die ISO 9001 dar, wobei die 

Selbstverpflichtung zur Weiterentwicklung des Systems im Sinne der IATF 16949, die 

Anwendung dort beschriebener Regelungen, Verfahren und Methoden, sowie die 

allgemeinen Normen der Automobilindustrie erwartet wird. 

Normen und Regelungen sind immer in den gültigen Versionen anzuwenden. 

Der Status und Stand sowie Informationen zur Umsetzung der Managementsysteme des 

Lieferanten werden im ETO Q-Assessment ermittelt und dokumentiert. 

Fertigungsspezifische Anforderungen ergeben sich aus den ETO-Spezifikationen, den 

dabei mit geltenden ETO Normen, diesem Handbuch sowie den vereinbarten Vertrags-

werken. 

7.2 Einkaufs-Assessment 

Um als neuer Lieferant bei ETO zugelassen zu werden, muss der Lieferant im ersten Schritt 

ein positives Ergebnis im Einkaufs-Assessment erzielen. Das Einkaufs-Assessment wird 

stets vom Einkäufer am Produktionsstandort des Lieferanten durchgeführt. Ziel des 

Einkaufs-Assessments ist es frühzeitig zu erkennen, ob der Lieferant die Anforderungen in 

den für ETO wichtigen Schwerpunktsbereichen erfüllt. Die Intensität der Zielerfüllung 

spiegelt sich in der finalen Auditbewertung wieder, die neben der klassischen 

Lieferanteneinstufung eine weitere Detaillierung in lokaler und globaler Lieferantenfreigabe 

in den Beschaffungsregionen differenziert. 

7.3 Q-Assessment 

Das ETO Q-Assessment hat den Sinn mögliche zukünftige Lieferanten für Produktions-

material in Bezug auf ihre Qualitätsfähigkeit und ihr Know-How zur Lösung der gestellten 

Lieferaufgabe (Waren oder Dienstleistungen) zu beurteilen. 

Ziel ist es zu prüfen, ob der Lieferant sich sinnvoll in die Wertschöpfungskette der ETO 

GRUPPE einbinden lässt und welche Themen bezüglich dieser Schnittstelle besonders 

betrachtet werden müssen. 

Das Q-Assessment basiert auf den Anforderungen der ISO 9001, der ISO 14001 und der 

IATF 16949 sowie ISO 50001. Darüber hinaus berücksichtigt es alle Anforderungen der 

VDA 6.3 P1 (Potentialanalyse Lieferant) sowie ETO spezifische Anforderungen und 

kundenspezifische Ergänzungen (zum Beispiel VW Formel Q Fähigkeit Prozessaudit, GM-

Anforderungen und weitere). 

Das Q-Assessment berücksichtigt darüber hinaus länderspezifische Anforderungen. 

Das Q-Assessment wird weltweit in der gleichen Form, auf Basis des gleichen Fragen-

katalogs durchgeführt. 

Es kommt hierbei eine deutsche oder inhaltsgleiche englische Vorlage zum Einsatz. 

Das Q-Assessment ist ein lebendes Dokument, das bedarfsweise aktualisiert, detailliert und 

veränderten Gegebenheiten angepasst wird. 
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Darüber hinaus sind fertigungs- bzw. commodity-spezifische Anforderungen enthalten, die 

eine standardisierte Bewertung der Lieferanten ermöglichen und das Wissen der 

Materailgruppen Manager Qualität / Spezialisten reflektiert. 

 

 

Die Durchführung des Q-Assessments erfolgt durch Auditoren, gemäß der ETO-Auditoren 

Matrix. 

Das ETO Q-Assessment erfüllt zwei Funktionen. 

Es hat den Sinn mögliche zukünftige Lieferanten für Produktionsmaterial in Bezug auf ihre 

Qualitätsfähigkeit und ihr Know-How zur Lösung der gestellten Lieferaufgabe (Waren oder 

Dienstleistungen) zu beurteilen und Themenfelder hervorzuheben, die bei einer 

Zusammenarbeit besonders zu beachten sind. 
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Darüber hinaus stellt das Q-Assessment ein lebendes Dokument dar, das den Lieferanten 

über die gesamte Dauer der Zusammenarbeit begleitet. Veränderungen werden bei Bedarf 

oder aus gegebenem Anlass berücksichtigt und neu bewertet. 

Das Ergebnis der Bewertung wird dem Lieferanten in Form einer aktualisierten Kopie der 

Zusammenfassung der Ergebnisse mitgeteilt. 

7.4 Kundenspezifische Anforderungen 

ETO hat sich gegenüber mehreren Kunden der Automobilindustrie verpflichtet, spezifische 

Anforderungen in der Lieferkette weiter zu geben und die Einhaltung dieser Anforderungen 

im Rahmen der Lieferantenauswahl zu berücksichtigen. 

Diese kundenspezifischen Anforderungen werden im Rahmen der Assessments oder 

bedarfsgesteuert durch die Bereiche Einkauf und Lieferanten-Qualität abgefragt. 

Beispielhaft ist hier die Anforderung des VW-Konzerns hinsichtlich des Produktsicherheits-

Beauftragten erwähnt (siehe Anhang 2). 

8 Lieferantenfreigabe 

Einkaufs- und Q-Assessment bilden hierbei einen Satz von Dokumenten, die zur Freigabe 

neuer Lieferanten erforderlich sind. 

Voraussetzung zur Freigabe als ETO-Lieferant für Produktionsmaterial, ein positives 

Ergebnis der  beiden gleichwertigen Assessments. Daran schließen sich die vertraglichen 

Abstimmungen an. 

Im Detail: 

Grundbedingung 1: Erfolgreich abgeschlossenes Einkaufs-Assessment (Ergebnis Ó80 %) 

Grundbedingung 2:  Erfolgreich abgeschlossenes Qualitäts-Assessment (Ergebnis Ó80 %) 

Á Bei einem Ergebnis zwischen 70% und 80% im Qualitäts-Assessment, kann - durch den 

verantwortlichen SQE - eine bedingte Freigabe für entsprechende Fertigungs-

technologien oder Prozesse erteilt werden. 

Á Zur Freigabe eines Lieferanten ist zusätzlich die Zustimmung des Materialgruppen-

Verantwortlichen SQE und des Leiter Lieferanten Qualtität GRUPPE erforderlich. 
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Die Freigabe eines Lieferanten über das Q-Assessment kann regionale oder fertigungs-

technologische Einschränkungen beinhalten. 

Ziel ist hier immer eine globale Freigabe. Einschränkungen führen grundsätzlich zu einer 

starken Abwertung im Rating, die oft bereits zu einem Ausschluss führt. 

Andererseits können einzelne lokale Freigaben (zum Beispiel bei Lieferanten aus 

Kundenvorgaben oder kleinen Stückzahlen, etc.) sinnvoll sein. 
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No-go Kriterien führen darüber hinaus zu Einschränkungen oder Sperrungen (zum Beispiel 

ein nicht zertifiziertes Management-System). 

Diese Kriterien berücksichtigen normative und ETO-spezifische Anforderungen. 

9 Spezifikation 

ETO-Anforderungen an Zukaufteile und Dienstleistungen im Rahmen der Lohn- und 

Fremdbearbeitung werden durch ETO-Spezifikationen eindeutig definiert. Die prozess-

sichere Einhaltung aller dabei definierten Merkmale ist für die Funktion und Sicherheit 

unserer Produkte von elementarer Bedeutung. 

Zur Veranschaulichung und zur Unterstützung bei der Werkzeugentwicklung kann ETO 3D-

Modelle zur Verfügung stellen. Verbindlich ist jedoch immer die 2D-Zeichnung. 

ETO-Zeichnungen verweisen dabei ï sofern erforderlich ï auf weiterführende Spezi-

fikationen und ETO-Normen. 

Die Umsetzbarkeit der ETO-Spezifikation wird vor der Zeichnungsfreigabe und im Rahmen 

der Bemusterung geprüft und durch den Lieferanten bestätigt. 

ETO erwartet in der Folge die umfassende Einhaltung der spezifizierten Vorgaben, wie 

auch des bemusterten und vorgestellten Anlieferzustandes (zum Beispiel im Hinblick auf 

technische Sauberkeit, Oberflächengüten etc.). 

9.1 Übermittlung der ETO-Spezifikation zum Lieferant 

Im Rahmen der Produktentwicklung werden zwischen dem verantwortlichen Konstrukteur 

und dem Lieferanten Spezifikations-Konzepte (ETO-Zeichnung mit dem Vermerk Ăin workñ) 

ausgetauscht und abgestimmt. 

Sobald die Machbarkeit der Komponente durch den Lieferanten bestätigt wird, kann die 

Spezifikation als Ăreleasedñ freigegeben werden. 

Die Zusendung freigegebener Spezifikationen (neuer oder geänderter Zeichnungen) erfolgt 

- nach entsprechender Nominierung - ausschließlich durch den ETO-Einkauf und über eine 

materialspezifische Bestellung. 
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Diese Bestellung kann ï je nach Produkt und Leistungsumfang - folgende Positionen 

beinhalten: 

Á Beauftragung zur Bemusterung 

Á Vermessene Erstmuster 

Á Unvermessene Muster 

Á Werkzeugbestellung 

Á Bestellung von Prüf- und Montagevorrichtungen / Automatisierungen 

und hat als Anlage folgende Dokumente 

Á Spezifikation 

Á PPF-Checkliste und vorbereitete Bemusterungsdokumentation 

9.2 ETO-Normen mit Bezug zu ETO-Spezifikationen 

Á Für Lieferanten relevante ETO-Normen werden in aktueller und gültiger Version auf dem 

ETO Portal zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 1). 

Á Der Lieferant hat sich im Rahmen der Neubeauftragung oder im Rahmen von 

Änderungsbemusterungen, selbstständig über entsprechende Aktualisierungen und 

erweiterte Anforderungen zu informieren. 

9.3 Teilelebenslauf 

Der Lieferant hat in geeigneter Systematik einen Teilelebenslauf zu führen und auf 

Verlangen vorzuweisen, in dem mindestens foglende Anforderungen abgebildet sind: 

Á ETO Material-Nummer / DIS Nummer 

Á Beschreibung der Änderung unter Berücksichtigung der Relevanz für FMEA und 

Produktionslenkungsplan 

Á Freigabedatum (intern / Kunde) 

Á Datum der Erstbelieferung an den Kunden 

10 Lieferanten-Projektmanagement (SPM) 

Basierend auf der APQP (AIAG Methodik) und VDA Produktentstehung 

(Reifegradsicherung für Neuteile) stellt SPM eine ETO-eigene Methodik dar, die in  

5 Phasen strukturiert ist und zum Ziel hat, neue Produkte und Prozesse erfolgreich zu 

validieren und eine kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. 

In der Entwicklungsphase eines Produkts vereinbart ETO je nach teilespezifischer 

Risikoklassifizierung den Umfang des SPM, den Grad der Zusammenarbeit mit dem 

Lieferanten sowie geeignete Methoden der Qualitätsplanung und -kontrolle. 
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Durch die Anwendung geeigneter Qualitätsplanungs- und Qualitätsmethoden will ETO 

Folgendes erreichen: 

Á Qualitätsmanagementstandards, Kundenbedürfnisse, Anforderungen und Erwartungen 

erfüllen; 

Á sicherstellen, dass Qualitäts- und Designhindernisse bereits in den ersten Phasen des 

Produktionsprozesses erkannt werden; 

Á die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den an ETO beteiligten Abteilungen 

(Entwicklung, Produktion, Einkauf) und den Lieferanten zu erleichtern; 

Á Fehler zu antizipieren und sie in der Serienproduktion zu vermeiden; 

Á Verbesserung des Genehmigungsverfahrens für Probenahmen durch effektive 

Kommunikation zwischen den Parteien; 

Á häufige Probleme wie Zeit- und Ressourcenverschwendung, abgelehnte Probenahmen, 

SOP-Verzögerungen und so weiter zu vermeiden 

 

 

  

Bauteilspezifisches 
Angebot

Herstellbarkeits-
bewertung Lieferant

SPM Phase 1 Allgemeine 
Anforderungen

Technische Abstimmung

Start Lieferanten-
Projektmanagement 

(SPM)

Lieferantenauswahl 
bauteilspezifisch

SPM Phase 3 - Vorserie

Bauteilspezifische 
Anfrage

Konzepterstellung durch 
Lieferant

SPM Phase 4 -
Probenahme

ETO
Bedarf
Neues
Bauteil

Serien-
lieferung

SPM Phase 2 - Planung

PPF Checkliste

Verpackungsanweisung

{ǇŜȊƛŦƛƪŀǘƛƻƴ αǊŜƭŜŀǎŜŘά

{ǇŜȊƛŦƛƪŀǘƛƻƴ αƛƴ 
ŎƻƴǘǊƻƭά

ETO Standards

FMEA Schweretabelle1)

Zeichnungsfreigabe, 
Risikobewertung, CSRs

Zeitplan, SC-Matrix, SLP, 
Bestellung mit Q-010

Konzept-Bewertung 1)

Einreichung von Stichproben 
(Teile und Dokumentation)

Sichere Daten zum Start

Prüfung Vertragslage 
vollständig

(incl. Kundenvorgaben)

SPM phase 5 ς
Rückmeldung und 

Bewertung

Messstrategie, Prüfmittelplan

Erstellung des Probenahmepakets, 
Validierung des BAV

CP, Cpk Daten, SLP-Rückmeldung
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10.1 ETO-Risikobewertung 

Zu Beginn des Projekts werden alle zu liefernden Produkte je nach Komplexität des Teils, 

Ähnlichkeit mit anderen bekannten Teilen, Art der Zeichnungsmerkmale und Bewertung 

des Lieferanten in Teile mit verschiedenen Auswirkungsstufen eingeteilt. Diese 

Klassifizierung bestimmt den Grad der Zusammenarbeit zwischen ETO und ihrem 

Lieferanten. Das Gesamtrisiko des Teils (Lieferanten- und Produktrisiko) ist bei der 

Festlegung des SPM-Umfangs in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen und die 

Häufigkeit der regelmäßigen Projektüberprüfungen mit dem Lieferanten zu berücksichtigen. 

Für Teile, die mit der Auswirkungsstufe 1 oder 2 bewertet wurden, ist ein hohes Volumen 

an SPM-Leistungen erforderlich. Diese Bewertung muss dem Lieferanten durch die Q-010 

PPAP-Checkliste, die der Bestellung beiliegt, bekannt gemacht werden. 

 

 
 

 

  

Hohes Volumen an SPM-

Leistungen 

Mittleres Volumen von 

SPM-Leistungen 

Zu erfüllende SPM-

Mindestanforderungen

http://ims.eto.int/ims.net/Model/Display.aspx?modId=495555&rootId=451&expandedTreeModelIds=451,495555
http://ims.eto.int/ims.net/Model/Display.aspx?modId=495555&rootId=451&expandedTreeModelIds=451,495555
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10.2 SPM-Phasen 

Das ETO-Lieferanten-Projektmanagementsystem besteht aus 5 Phasen: "Allgemeines",    

"Planung", "Vorserie" und "Feedback und Bewertung". 

Der Bereich der SPM-Leistungen wird entweder der ETO oder dem Lieferanten 

zugewiesen, wie im RASIC angegeben. 

10.2.1 Allgemeine Phase 

In der allgemeinen Phase entscheidet die ETO auf der Grundlage der Auswirkungsebene 

des Teils, der Produktplanungsergebnisse und der kundenspezifischen Anforderungen. 

Zeichnungsfreigabe, Durchführbarkeitszusage, Messstrategie, Matrix der besonderen 

Merkmale und so weiter sind wichtige Anforderungen der ersten Phase des SPM. In dieser 

Phase werden die Zuständigkeiten in der Lieferkette festgelegt und Themen wie das Format 

der Dokumente, die Projektsprache, der Kommunikationsweg und die Moderation 

vereinbart, um die Zusammenarbeit zwischen ETO und Lieferant zu erleichtern. 

Eine zentrale Anforderung der SPM-Phase ist die Durchführbarkeitszusage (Feasibility 

Commitment). Der Lieferant wird die Produktanforderungen von ETO (in Form von 

Konstruktionszeichnungen, Lastenheften, Datenblättern oder anderen Spezifikationen) 

umgehend auf Klarheit, Vollständigkeit und Umsetzbarkeit prüfen. Durch eine positive 

Durchführbarkeitszusage bestätigt der Lieferant, dass alle Anforderungen verstanden 

wurden und gemäß den Zeichnungen und Spezifikationen umgesetzt werden. 

Sollte dies nicht möglich sein, wird der Lieferant ETO unverzüglich - vor Auftragserteilung - 

informieren und eine Vereinbarung mit ETO treffen. 

 

 

 

Voraussetzung für die Nominierung als Lieferant für ein bestimmtes Produkt ist die Vorlage 

einer verbindlichen Machbarkeitszusage gemäß dem Formular, das auf dem ETO-

Internetportal unter www.etogruppe.com heruntergeladen werden kann. 

  

http://www.etogruppe.com/
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 (Informationen über den Download-Bereich auf dem ETO-Internetportal finden Sie in 

Anhang 1). 

Wenn der Lieferant ein Produkt als nicht durchführbar gemäß den Anforderungen von ETO 

bewertet, wird er ETO so schnell wie möglich darüber informieren und eine Vereinbarung 

darüber treffen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um eine positive 

Durchführbarkeitszusage vorlegen zu können. 

Jegliche Einschränkungen und/oder Änderungswünsche bezüglich der Spezifikation 

bedürfen einer vorherigen Rücksprache mit dem zuständigen ETO GRUPPE-

Ansprechpartner. 

Á SCs-Matrix und Safe Launch Plan stellt eine Vereinbarung zwischen Lieferant und 

ETO in Bezug auf die Kontroll- und Inspektionstätigkeiten während der 

Vorproduktionsphase und nach der SOP-Phase dar. Der Safe-Launch-Plan enthält 

zusätzliche Aktivitäten und zusätzliche Messungen für besondere Merkmale, 

Prozessparameter und mögliche Fehler, die im Prozess auftreten können und sich von 

der Serienkontrolle des Teils unterscheiden. Zusätzliche Aktivitäten könnten sein: 

erhöhte Anzahl von Prüfschritten; 100%-Prüfung (für besondere/kritische Merkmale); 

präzisere Messinstrumente; verschärfte Stichprobenpläne; Grenzwerte; verschärfte 

Prüfkriterien und so weiter  Für Komponenten, die von der ETO als Teile mit der 

Auswirkungsstufe 1 und 2 eingestuft werden, muss ein Safe Launch Plan für einen 

bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Anzahl von Lieferungen durchgeführt werden. 

Die Daten zur sicheren Markteinführung sollten Inspektionsdaten, Versandlosnummern, 

Produktionsdaten und so weiter enthalten, und die Ergebnisse sind der ETO in 

Absprache mit der zuständigen CMQ/SQE zu übermitteln. 

Á Q-010 Vereinbarung über Probenahmeanforderungen - eine Vereinbarung über den 

Umfang, das Ausmaß und den Zeitplan des PPA-Verfahrens muss zwischen ETO und 

Lieferant getroffen werden. Q-010 ist Teil der ersten SPM-Phase und definiert die 

Anforderungen an die Probenahme auf der Grundlage von VDA Band 2, Ausgabe 6 oder 

AIAG PPAP-Handbuch (siehe Kapitel 7.8). Dieses Dokument ist Teil der Phase 4 der 

Probenahme und dient als Bestätigung des Lieferanten, dass die 

Anforderungen/Spezifikationen der ETO verstanden wurden. Verschiedene Formulare, 

die für weitere Vereinbarungen benötigt werden, wie zum Beispiel die SC-Matrix, der 

Plan für den sicheren Anlauf und die Messstrategie, sind in Q-010 enthalten und müssen 

für die Einreichung der Probenahme verwendet werden, wenn nicht anders mit der 

zuständigen CMQ vereinbart. 

Á Projektplan des Lieferanten: Der Lieferant muss einen Zeiplan erstellen und 

eingereichte Dokumente sollten in elektronischer Form (zum Beispiel PDF) eingereicht 

werden. Jedes Dokument des SPM sollte als eine einzige Datei eingereicht werden, 

damit zum Beispiel nachfolgende Muster, Folgewerkzeuge oder Anpassungen der 

Zeichnungen in vererbbarer Form zur Verfügung stehen. vorlegen, der auf den ETO-

Projektmeilensteinen basiert, und ETO alle Abweichungen vom ursprünglichen Zeitplan 

melden. Im Falle einer Beeinträchtigung des Projektziels muss ein Eskalationsverfahren 

eingeleitet werden. Ein Aktionsplan mit klarem Zeitplan und Verantwortlichkeiten ist von 

Seiten des Lieferanten vorzulegen.  
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Á Messstrategie und Auswertung. Die Messstrategie und -auswertung stellt eine 

Vereinbarung zwischen ETO und dem Lieferanten dar, die sich auf die Messung der 

Zeichnungsmerkmale, die Verwendung eines geeigneten Messinstruments und die 

richtige Mess- und Auswertungsmethode bezieht. Die Vereinbarung gilt für die 

Serienproduktion und es ist dem Lieferanten nicht gestattet, ein anderes 

Messinstrument, eine andere Strategie oder eine andere Auswertung als die in der 

ursprünglichen Vereinbarung angegebene zu verwenden. Diese Vereinbarung muss in 

der SPM-Phase 1 des Projekts getroffen werden und im Bemusterungspaket enthalten 

sein. 

10.2.2 Planungsphase 2 

Der Lieferant bestätigt auf der Grundlage seiner SPM-Lieferungen, dass er alle 

Designanforderungen und Spezifikationen des Kunden erfüllen kann. 

 

 
 

Á Prototyping-Kontrollplan und Flussdiagramm: Auf Verlangen des Commodity 

Manager Quality sind die für die Entwicklungsphase des Produkts geltenden Dokumente 

bei ETO einzureichen. 

Á Korrekturschleifen: Der Lieferant ist dafür verantwortlich, die Korrekturen zum 

vereinbarten Zeitpunkt durchzuführen und ETO zu informieren, falls es zu 

Verzögerungen gegenüber der ursprünglichen Projektplanung kommt. Die Maßberichte 

werden dem zuständigen CMQ / SQE vorgelegt und in den regelmäßigen Überprüfungen 

besprochen. Weitere Maßnahmen und Korrekturen an den Werkzeugen werden mit dem 

zuständigen CMQ vereinbart. 

Á Verpackungsanweisung: Für Vorserienlieferungen darf der Lieferant die Teile in einer 

anderen Verpackung als der Serienverpackung liefern, die im Voraus mit der 

zuständigen CMQ vereinbart wurde. Für die Serienproduktion muss der Lieferant die in 

der PPAP-Phase vereinbarte Verpackung verwenden und nicht diejenige aus der 

Vorserienstufe. 
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10.2.3 Vorserien-Phase 3 

Diese Phase stellt die Vorbemusterungsphase dar. Der Lieferant bereitet den Prozess und 

die Dokumente für die Kundenvalidierung vor. ETO prüft gemeinsam mit dem Lieferanten 

wichtige Punkte wie PFMEA, Stichprobenteile und Bereitschaft zur Dokumentation, 

Fähigkeiten der Maschinen und Prozesse. 

 

 

Á Vorserien-CP und Flussdiagramm: Falls Lieferungen vor dem SOP erforderlich sind, 

muss der Lieferant ein Prozessflussdiagramm (das die Abläufe des 

Vorserienproduktionsprozesses darstellt) und einen Kontrollplan (CP) für die 

Vorserienphase der Produktion vorlegen, der die Kontrollen und Überprüfungen entlang 

des Vorserienproduktionsprozesses darlegen muss. In dieser Phase darf der Lieferant 

andere Werkzeuge und Maschinen als bei der Serienproduktion verwenden. 

Á Maschinen- und Prozessfähigkeiten: Für besondere Merkmale muss der Lieferant 

eine Prozess- und Maschinenfähigkeitsuntersuchung durchführen und die Maschinen- 

und Prozessfähigkeiten kontinuierlich sicherstellen, dokumentieren und verifizieren. Ist 

der Lieferant nicht in der Lage, die Prozess- und Maschinenfähigkeit nachzuweisen, ist 

eine 100%ige Prüfung dieser Maße erforderlich. 

Á Validierung von BAV-Teilen - Lieferanten, die die Konstruktionsverantwortung für ihre 

Teile mit eingeschlossener Funktion haben, müssen die Validierung ihrerseits 

durchführen und die Ergebnisse der ETO vorlegen. 

Á Layout der Produktionslinie - auf Anfrage stellt der Lieferant das Layout der 

Produktionslinie zur Verfügung. 

Á Einreichung von Bemusterungsunterlagen und Teilen (VDA oder AIAG) - der 

Lieferant ist für die Einreichung von Teilen und Unterlagen auf der Grundlage der mit der 

zuständigen CMQ getroffenen Vereinbarung verantwortlich 

  

6.6 SPM Phase 3 Ergebnisse und RASIC 
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10.2.4 Probenahme ï Phase 4 

Auf der Grundlage der Vereinbarung mit der SQE stellt der Lieferant alle Dokumente zur 

Verfügung, die bescheinigen, dass das hergestellte Produkt mit den Zeichnungen, 

Spezifikationen und Kapazitätsanforderungen übereinstimmt. Verzögerungen sind dem 

ETO-Einkauf schriftlich und frühzeitig mitzuteilen und zu begründen.  

Abweichungen jeglicher Art erfordern einen vollständig ausgefüllten Antrag auf Abweichung 

durch den Lieferanten (ETO-Formular Q-011). 

Für jeden ETO-Standort ist ein separates Probenahme-Set zu erstellen. Es kann auf die 

von anderen ETO-Standorten erteilten Genehmigungen verwiesen werden. 

Die Auslösematrix nach VDA:2020 (Anhang 2) ist vom Lieferanten sorgfältig zu 

berücksichtigen. 

Zum Beispiel bei Wiederverwendung von Werkzeugen, Wechsel von Unterauftragnehmern 

und so weiter 

10.2.5 Erwartungen der ETO 

Die Anforderungen an die Probenahme dienen nicht der Erörterung von Abweichungen. 

Messstrategie und Maßabweichungen sind im Vorfeld mit dem jeweiligen ETO GRUPPE-

Standort abzustimmen. 

Verzögerungen sind dem ETO-Einkauf schriftlich und frühzeitig mitzuteilen und zu 

begründen.  

Abweichungen jeglicher Art erfordern einen vollständig ausgefüllten Antrag auf Abweichung 

durch den Lieferanten (ETO-Formular Q-011). 

Für jeden ETO-Standort ist ein separates Probenahme-Set zu erstellen. Es kann auf die 

von anderen ETO-Standorten erteilten Genehmigungen verwiesen werden. 

Die Auslösematrix nach VDA:2020 (Anhang 2) ist vom Lieferanten sorgfältig zu 

berücksichtigen. 

Zum Beispiel  bei Wiederverwendung von Werkzeugen, Wechsel von Unterauftragnehmern 

und so weiter. 

10.2.6 Zuslassungsstragegien für Produkte und Prozesse 

Zwischen ETO und dem Lieferanten ist eine Vereinbarung über den Umfang, den Inhalt 

und den Zeitplan des PPA-Verfahrens zu treffen. Diese Vereinbarung wird in der SPM-

Phase getroffen und enthält Einzelheiten in Bezug auf: 

Á Fristen und Zeitpläne 

Á Produktanforderungen, kundenspezifische Anforderungen 

Á Art der Produkte, Produktumfang  

Á Handhabung der gerichteten Teile  

Á Messmethoden, Tests und Instrumente 

Á Besondere Merkmale und Prozessfähigkeiten  

  

http://ims.eto.int/ims.net/Model/Display.aspx?modId=308150&rootId=451&expandedTreeModelIds=451,308150
http://ims.eto.int/ims.net/Model/Display.aspx?modId=308150&rootId=451&expandedTreeModelIds=451,308150
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Á Prozess-Validierung  

Á Durchführung des PPA-Verfahrens 

Á Behandlung von Abweichungen  

Á Layout-Inspektion und Funktionsprüfung  

Á Reklamationsbearbeitung  

Das Ergebnis der Vereinbarung über das PPA-Verfahren zwischen ETO und Lieferant muss 

im Formular Q-010 dokumentiert werden. 

10.2.7 Allgemeine Überlegungen 

Die Auslösematrix nach VDA: 2020 (Anhang 2) ist die Grundlage für die 

lieferantenbezogene Darstellung von Prüfberichten. 

Mit der Probenahme wird nachgewiesen, dass die festgelegten Anforderungen an Produkt 

und Prozess vollständig erfüllt werden. 

Nur ein positiver Abschluss der Erstbemusterung führt zu einer Freigabe für die 

Serienproduktion. 

Eine Präsentationsfrist ist in der PPAP-Checkliste enthalten. 

Die Probenahme-Sets sind stets der zuständigen Qualitätssicherungsstelle vorzulegen. 

Sofern nicht anders vereinbart, besteht ein Stichprobensatz von ETO aus: 

Á Vollständige Dokumentation der Probenahme 

Á Sechs vollständig kalibrierte Komponenten pro Kavität 

Á 300 nicht zu kalibrierende Proben (für Qualifikations- und Freigabetests, 

Rückstellproben, Gegenkontrollen) 

Vor Einholung der schriftlichen Freigabe der Stichprobe darf keine Erstlieferung erfolgen. 

Soll vor der Genehmigung eine Serienlieferung erfolgen, muss rechtzeitig vor der 

Auslieferung der Ware eine vom zuständigen Qualitätsbeauftragten genehmigte 

Abweichungsgenehmigung vorliegen. 

Waren, die bei ihrer Anlieferung keine PPAP-Genehmigung im ETO-System haben, werden 

zurückgewiesen und umgehend zurückgeschickt. 

Es reicht nicht aus, die Probenahmeunterlagen der ersten Warenlieferung beizulegen. 

Unvollständige Probenahmedokumente und/oder Probenahmedokumente, die 

Nichtkonformitäten enthalten, werden sofort zurückgewiesen, es sei denn, es wurde im 

Voraus eine Vereinbarung über das Verfahren getroffen und/order es liegt eine schriftliche 

Abweichungsgenehmigung vor. 

Das hat zur Folge, dass die Probenahmeunterlagen erneut vorgelegt werden müssen. 

Dauerhafte, mit ETO vereinbarte Spezifikationsabweichungen führen zu einer Anpassung 

der ETO-Zeichnung und damit zu einer erneuten Bemusterung der Änderung. ETO behält 

sich das Recht vor, eventuelle Änderungskosten dem Lieferanten in Rechnung zu stellen. 
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10.2.8 Genehmigung des Produktionsprozesses 

Für die Genehmigung des Prozesses liefert der Lieferant Ergebnisse zur Prozessqualität 

und -leistung. Ziel der Prozessfreigabe ist die Durchführung einer Fähigkeitsuntersuchung 

des gesamten Herstellungsprozesses und damit die Sicherstellung der Prozessfähigkeit. 

Die Prozessvalidierung wird zu einem geeigneten Zeitpunkt durchgeführt und mit dem 

zuständigen Materialgruppen Manager Qualität vereinbart. Für von der ETO intern 

bewertete Teile mit Auswirkungsgrad 1 und 2 wird die Inspektion des Produktionsprozesses 

vom zuständigen Materialgruppen Manager Qualität durchgeführt. 

10.2.9 Produktzulassung 

Die Produktfreigabe erfolgt auf der Grundlage der PPA-Muster und der Ergebnisse der 

Produktentwicklung und -verifizierung (siehe 6.2.4.2 und 6.2.4.5).PPA-Muster werden aus 

dem Produktionsprozess unter Serienbedingungen entnommen und vom Lieferanten bei 

ETO eingereicht. ETO führt bei Bedarf Gegenkontrollen der Teile durch und teilt dem 

Lieferanten die Ergebnisse mit. 

10.2.10 Grundlegendes Verständnis von VDA und AIAG in Bezug auf die Präsentation 

von Prüfberichten 

Die Vorlage eines Prüfberichts (PPA-Formular - Deckblatt der VDA:2020, beziehungsweise 

Teilevorlageberechtigung - PSW in PPAP 4. Auflage) ist die Bestätigung für einen 

erfolgreichen und termingerechten Abschluss des Projekts. 

Der est-Bericht ist also die Zusammenfassung der Bestätigungen und Dokumente einer 

Stichprobenprüfung. 

Nach beiden Methoden bedeutet die Vorlage dieses Berichts, dass ausdrücklich bestätigt 

wird, dass alle Anforderungen der einschlägigen Norm und/oder des mit dem Kunden 

vereinbarten Probenahmeumfangs erfüllt wurden. 
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Auszug aus dem PSW-Formular zum PPAP (4. Auflage): 

 
Auszug aus dem PPAP-Deckblatt der VDA 2:2020: 

 

Die Genehmigung der Stichprobenprüfung bedeutet keine Genehmigung oder Legitimation 

etwaiger Abweichungen. 

10.3 Teilprobenabnahme 

10.3.1 Technische Freigabe/Lieferfreigabe der Trennung 

In der Regel werden die Stichprobenfreigaben für die Lieferanten bereits von ETO 

genehmigt, bevor der Freigabeprozess beim ETO-Kunden abgeschlossen ist. (ETO hat für 

die Nutzung dieser Komponente). 

Im Rahmen von zum Beispiel Folgewerkzeugen, Prozessvervielfältigungen etc. ist es 

möglich, dass der Lieferant bereits Bestellungen für das entsprechende Material hat. 

Um keine ungewollte Vermischung der Komponenten zu erzeugen, gibt es eine Trennung 

zwischen einer technischen Freigabe (Freigabe der Bemusterung) und der Lieferfreigabe. 

Diese ist auf dem Probenahme-Deckblatt angegeben. 

Die Lieferfreigabe für Komponenten aus dem freigegebenen Prozess oder Werkzeug ist 

explizit zu berücksichtigen und muss mit dem zuständigen Disponent abgestimmt werden. 

10.3.2 Lieferung der Probennahmeunterlagen 

Bemusterungsunterlagen und Muster sind in einer geeigneten Verpackung an die 

bestellende ETO-Seite zu liefern. Eine gemischte Lieferung mit anderen Aufträgen ist 

kategorisch zu vermeiden. 

Es ist ein orangefarbener Aufkleber anzubringen und der Empfänger (die zuständige SQE) 

anzugeben (eine Vorlage ist in den ETO-PPA-Unterlagen enthalten). 

10.3.3 Prozessstichproben bei Unterauftragnehmern 

Alle Prozesse und/oder Einzelteile von Unterauftragnehmern müssen durch ein geeignetes 

Probenahmeverfahren vom Lieferanten genehmigt werden. Eine Kopie der genehmigten 

Dokumente (PPA oder PPF) ist dem Stichprobensatz für die ETO in aktueller Fassung, in 

nachvollziehbarer und genehmigter Form beizufügen. 

Der Erzeugerbetrieb und die sich darauf beziehende Genehmigung müssen eindeutig 

identifizierbar sein. 

Die ETO-Anforderungen sind in der gesamten Lieferkette - soweit zutreffend - zu 

kommunizieren und einzuhalten. 
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Prozesse von Unterlieferanten / Zukaufteilen sind im Ablaufplan zu kennzeichnen. Die 

Wareneingangskontrolle muss aus dem Produktionslenkungsplan ersichtlich sein. 

10.3.4 Kosten der erneuten Probenahme 

ETO behält sich das Recht vor, Kosten, die durch lieferantenbedingte Nachbemusterungen 

entstehen, an den Lieferanten weiterzugeben. 

10.3.5 Wiederverwendung von Werkzeugen und Prozessen nach zwölf Monaten oder 

mehr 

Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, die Stillstandszeiten in seiner Produktion zu 

überwachen. Nach zwölf Monaten oder mehr Produktionsstillstand sind Werkzeuge 

und/oder Prozesse zu sperren (Forderung nach VDA Band 2, Triggermatrix, 

beziehungsweise PPAP 4 / 3.1 Abs. 6). 

Das Verfahren basiert auf dem folgenden Flussdiagramm. 

Für die Mitteilung des Themas ist das ETO-Formular Q-036-Risikobewertung bei 

Wiederbenutzung von Werkzeugen und Prozessen zu verwenden. Dieses Formular kann 

über den Download-Bereich der ETO-Website abgerufen werden (siehe Anhang 1). 

 

 
6.2.4.2 Wiederverwendung von Werkzeugen und prozessen nach zwölf Monaten oder mehr 

  














































































































